
Anlage 1.1 
 

Übersicht der Immissionsgrenz-, Auslöse- und Richtwerte im Anwendungsbereich der  
EU-Umgebungslärmrichtlinie 

Die EU-Umgebungslärmrichtlinie selbst beinhaltet keine Immissionsgrenz-, Auslöse- oder Richtwerte. 

Vielmehr sind diese im deutschen Fachrecht verankert. Im Folgenden ist einer Übersicht der wesentlichen 

geltenden nationalen Werte dargestellt. 

Hinweis: Die angegebenen Lärmpegel beziehen sich jeweils auf die Beurteilungszeiträume Tag/Nacht, wobei 

der Tagzeitraum als die Zeit von 06:00 – 22:00 Uhr und der Nachtzeitraum als die Zeit 22:00 – 06:00 Uhr 

festgelegt ist. Sie beruhen auf anderen Ermittlungsverfahren als die strategischen Lärmkarten zur 

Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie und sind daher nicht direkt vergleichbar mit den dort als LDEN und 

LNight dargestellten Werten. Im Einzelfall sind daher zur Prüfung der Immissionsgrenz- und ­richtwerte 

Berechnungen für den jeweiligen Immissionsort notwendig. 
 

Geltungsbereich 

Grenzwerte für Neu-  

bau oder wesentliche  

Änderung von Straßen-  

und Schienenwegen 

(Lärmvorsorge)24
  

Tag / Nacht  

[dB(A)] 

Auslösewerte für 

die Lärmsanierung 

an Straßen in Bau- 

last des Bundes25
 

sowie an Schienen- 

wegen des Bundes26
  

Tag / Nacht  

[dB(A)] 

Richtwerte für 

straßenverkehrs- 

rechtliche Lärm- 

schutzmaßnah-  
men27

  

Tag / Nacht  

[dB(A)] 

Immissionsrichtwerte  

zur Beurteilung von in-  
dustriellen Anlagen28

  

Tag / Nacht  

[dB(A)] 

Krankenhäu- 

ser, Schulen 
57/47 64/54 70/60 

45/35 (für Kranken-  
häuser) 

Reines (WR) 

und Allgemei- 

nes Wohnge- 

biet (WA) 

59/49 64/54 70/60 
50/35 (WR)  

55/40 (WA) 

Dorf-/Kern-

/Mischgebiet 
64/54 66/56 72/62 60/45 

Urbanes Gebiet 64/54 - - 63/45 

Gewerbegebiet 69/59 72/62 75/65 65/50 

Übersicht nationale Grenz-, Auslöse- und Richtwerte zum Lärmschutz 

24 Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) vom 12.06.1990 (BGBl. I S. 1036) 

25 Erläuterungen zum Bundeshaushaltsplan Epl 12 Kapitel 1201 und 12 Titel 891 05 Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an 
Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes - VLärmSchR 97, VkBl 1997 S. 434; 04.08.2006 S. 665 

26 Erläuterungen zum Bundeshaushaltsplan Epl 12 Kapitel 1202 Titel 891 05 

27 Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm (Lärmschutz-Richtlinien-StV) vom 
23.11. 2007 

28 Die Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm – TA Lärm) konkretisiert für die im Rahmen der Lärmaktionsplanung zu betrachtenden IE-Anlagen in Ballungsräumen die in 
der Nachbarschaft maximal zulässige Höhe der Geräuscheinwirkung 


